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Betreff: 

21. IRONMAN Austria Triathlon am Sonntag, den 7. Juli 2019 
Veranstaltung – vorübergehende Sperren von Straßen 

 
 

V E R O R D N U N G 
 
 
Gemäß §§ 43 Abs. 1, 44 in Verbindung mit § 94 a der Straßenverkehrsordnung, BGBl. Nr. 159/1960 in der derzeit 
geltenden Fassung, werden anlässlich der Durchführung der Veranstaltung „21. IRONMAN Austria Triathlon 2019 
am Sonntag, den 7. Juli 2019“, der für die Dauer der gemäß § 64 der zitierten Straßenverkehrsordnung mit 
Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 26.06.2019, Zl. 07-V-VSP-30/3-2019, bewilligten Veranstaltung, 
folgende straßenpolizeiliche Maßnahmen verfügt: 
 
 

§ 1 Fahrverbote – Radbewerb Streckenteil A  
 
 
Während der Austragung des Radbewerbes beim „21. IRONMAN Austria Triathlon 2019“ werden am  
Sonntag, den 7. Juli 2019 entsprechende Verkehrsbeschränkungen für den Radbewerb Streckenteil A  
(neue 90 km Schleife) sowie für den Streckenteil B (bekannte Ironman Strecke) verfügt: 
 
a) Fahrverbot für die B 70d Harbacher Straße (Südring) am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  

von 05:00 Uhr bis 18.30 Uhr von km 8,57 – km 9,734 ab dem Kreuzungsbereich mit der B 83 Kärntner Straße 
(Minimunduskreuzung) bis Kreuzung mit der L 96 Wörthersee Straße in beiden Fahrtrichtungen, 
ausgenommen Rennradteilnehmer und Veranstalterfahrzeuge. 

b) Fahrverbot für die B 83 Kärntner Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 06:00 Uhr bis 10:00 Uhr von km 309,98 – km 310,28 ab dem Kreuzungsbereich mit der B 83 Kärntner 
Straße (Minimunduskreuzung) bis zur Kreuzung Metnitzstrand. 

c) Fahrverbot für die B 83 Kärntner Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr von km 309,98 – km 310,28 aber der Kreuzung Metnitzstrand für die beiden 
südlichen Fahrspuren in Fahrtrichtung Klagenfurt.  
Erklärung: 

o die Zu-und Abfahrt in den /aus dem Metnitzstrand ist von 06:00 Uhr bis ca. 10:00 Uhr nicht möglich (weil 
Querungen an der Kreuzung Metnitzstrand aufgrund des dichten Athletenverkehrs nicht möglich sind). Dazu 
ist auch der Metnitzstrand vom Parkplatz Strandbad bis zur Kreuzung B 83 Kärntner Straße gesperrt. 

o Alle einfahrenden Autos von 05:30 -  zur Sperre (aufgrund der Verkehrssituation in der Früh wird dies sicher 
etliche Minuten länger dauern), alle Lieferanten und Mitarbeiter des Ironmans sowie alle Anrainer werden per 
Flyer spätestens bei der Einfahrt in der Früh (die Anrainer vorab über Verteilung direkt in die Postkästen) von 
dieser Situation informiert.  

o Ab 10:00 Uhr wird diese Querung dann exekutiv seitens der Polizei geregelt (je nach Lücken können dann 
Autos aus dem Metnitzstrand / in den Metnitzstrand einfahren). 

o In der Zeit zwischen 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr sind zwischen der Minimundus Kreuzung und der Einfahrt zum 
Metnitzstrand die 2 nördlichen Fahrspuren für den Autoverkehr (1 x in Richtung Metnitzstrand, 1 x aus dem 
Metnitzstrand in Richtung Innenstadt) und die südlichen Fahrspuren für den Athletenverkehr in Richtung 
Krumpendorf und zurück von Krumpendorf in die B 70d Harbacher Straße (Südring) zu verwenden. 
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d) Fahrverbot für den Metnitzstrand am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  

von 06:00 Uhr bis 10:00 Uhr ab Höhe Strandbad Klagenfurt am Wörthersee ab dem Kreuzungsbereich mit 
der B 83 Kärntner Straße (Minimunduskreuzung) bis zur Kreuzung B 83 Kärntner Straße. 

e) Fahrverbot für die B 83 Kärntner Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 06:00 Uhr bis 15:00 Uhr von km 310.28 – km 312,585 ab dem Kreuzungsbereich Metznitzstrand bis zur 
Kreuzung mit der L 75 Hallegger Straße die beiden Fahrtrichtungen. 

f) Fahrverbot für die L 75 Hallegger Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 06:00 Uhr bis 11:15 Uhr von km 0,00 – km 4,8 ab dem Kreuzungsbereich B 83 Kärntner Straße bis 
Kreuzung mit der Hauptstraße in Wölfnitz in beiden Fahrtrichtungen. 

g) Fahrverbot für die Hauptstraße Wölfnitz am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 06:00 Uhr bis 11:15 Uhr ab dem Kreuzungsbereich mit der L 75 Hallegger Straße bis zur Kreuzung mit 
der B 95 Turracher Straße in beiden Fahrtrichtungen. 

h) Fahrverbot für die B 95 Turracher Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 06:30 Uhr bis 11:15 Uhr von km 6,145 – km 3,842 ab dem Kreuzungsbereich mit der Hauptstraß Wölfnitz 
bis zum Kreuz AAST Klagenfurt-Nord, mit der Ausnahme der Einbindungsmöglichkeit der L 69 Tentschacher 
Straße in die B 95 Turracher Straße und weiter in die Tessendorfer Straße stadteinwärts sowie die 
Querungsmöglichkeit der Tessendorfer Straße in beiden Richtungen. 

i) Fahrverbot für die AAST Klagenfurt-Nord der A 2 Abfahrten Klagenfurt-Nord und A 2 Auffahrt 
Klagenfurt-Nord Richtung Italien am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 11:15 Uhr bei 
km 301,377. 

j) Fahrverbot für die S 37 Klagenfurter Schnellstraße in Fahrtrichtung Wien am Sonntag, den 7. Juli 2019 
in der Zeit von 06:00 Uhr bis 15:00 Uhr von km 301,377 – km 283,34, ab der AAST Klagenfurt-Nord bis zur 
Abfahrt S 37 Klagenfurter Schnellstraße – Hunnenbrunn. 

k) Fahrverbot für die S 37 Klagenfurter Schnellstraße in Fahrtrichtung Italien, für die 2. Fahrspur, am 
Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 15:00 Uhr von km 283,34 – km 301,377 ab der 
Auffahrt S 37 Klagenfurter Schnellstraße – Hunnenbrunn bis AAST Klagenfurt-Nord. 

l) Fahrverbot bzw. Einfahrt verboten für die B 94 Ossiacher Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr von km 0,00 – km 1,4, in Fahrtrichtung St. Veit, ab der Sperre der Einbindung 
Abfahrt S 37 Klagenfurter Schnellstraße – Hunnenbrunn bis zur Kreuzung mit der L 67a Ueberfelder Straße. 

m) Fahrverbot für die L 67a Ueberfelder Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr von km 0,00 – km 2,348 ab dem Kreuzungsbereich mit der B 94 Ossiacher 
Straße bis zur Kreuzung mit der L 67 Wimitzer Straße in beiden Fahrtrichtungen. 

n) Fahrverbot für die L 67 Wimitzer Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr von km 4,776 – km 0,378 ab dem Kreuzungsbereich mit L 67a Ueberfelder 
Straße bis  zur Kreuzung mit der Spitalgasse in St. Veit an der Glan in beiden Fahrtrichtungen. 

o) Fahrverbot für die Spitalgasse – Grabenstraße – Unterer Platz - Hauptplatz – 10. Oktober Platz in St. 
Veit an der Glan am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr ab dem 
Kreuzungsbereich mit L 67 Wimitzer Straße bis zur Einbindung 10. Oktober Platz in die B 94 Ossiacher Straße 
in beiden Fahrtrichtungen. 

p) Fahrverbot für die B 94 Ossiacher Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 07:15 Uhr bis 12:30 Uhr von km 4,2 – km 10,40 ab dem Kreuzungsbereich mit dem 10. Oktober-Platz in 
St. Veit an der Glan bis zur Kreuzung L 69 Tentschacher Straße / L 68 Liemberger Straße in Liebenfels in 
beiden Fahrtrichtungen. 

q) Fahrverbot für die B 94 Ossiacher Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 07:15 Uhr bis 13:15 Uhr von km 10,40 – km 25,8 ab Kreuzung L 69 Tentschacher Straße / L 68 Liemberger 
Straße in Liebenfels bis zur Einfahrt Feldkirchen, St. Veiter Straße in beiden Fahrtrichtungen. 

r) Fahrverbot für die St. Veiter Straße und Klagenfurter Straße in Feldkirchen am Sonntag, den 7. Juli 2019 
in der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr bis zur Kreuzung Klagenfurter Straße mit der L 47 Ossiacher Tauern 
Straße bei km 21,566 in beiden Fahrtrichtungen. 

s) Fahrverbot für die L 47 Ossiacher Tauern Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr von km 21,566 – km 23,33 ab dem Kreuzungsbereich Klagenfurter Straße bis 
zum Kreuzungsbereich B 95 Turracher Straße (Radweg) / L 47 Ossiacher Tauern Straße in beiden 
Fahrtrichtungen. 

t) Fahrverbot für die B 95 Turracher Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr von km 19,5 – km 13,8 ab dem Kreuzungsbereich mit der L 47 Ossiacher Tauern 
Straße bis zum KV Tigringer Straße in beiden Fahrtrichtungen. 
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u) Fahrverbot für die Tigringer Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  

von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr ab dem Kreuzungsbereich mit B 95 Turracher Straße bis zur Kreuzung Rosenau-
Seigbichl in beiden Fahrtrichtungen. 

v) Fahrverbot für die Seigbichler Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr ab dem Kreuzungsbereich Rosenau-Seigbichl mit der Tigringer Straße bis zur B 
95 Turracher Straße in beiden Fahrtrichtungen. 

w) Fahrverbot für die B 95 Turracher Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr von km 8,90 – km 13,25 ab dem Kreuzungsbereich mit Ponfeldstraße bis zur 
Abzweigung Moosburg-Klagenfurter Straße in beiden Fahrtrichtungen. 

x) Fahrverbot für die Klagenfurter Straße in Moosburg am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr ab dem Kreuzungsbereich mit B 95 Turracher Straße bis zur Kreuzung mit der L 
74 Tuderschitzer Straße (Hauptplatz Moosburg) in beiden Fahrtrichtungen. 

y) Fahrverbot für die L 74 Tuderschitzer Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr von km 5,335 – km 0,00 ab dem Kreuzungsbereich mit der Klagenfurter Straße 
in Moosburg (Hauptplatz) bis zur Kreuzung B 83 Kärntner Straße / Kochweg in beiden Fahrtrichtungen. 

z) Fahrverbot für die B 83 Kärntner Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr von km 314,4 – km 312,585 ab dem Kreuzungsbereich mit L 74 Tuderschitzer 
Straße bis zur Kreuzung mit L 75 Hallegger Straße in beiden Fahrtrichtungen. 

 
 

§ 2 Fahrverbote – Radbewerb Streckenteil B 
 
 

a) Fahrverbot für die L 96 Wörthersee Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 08.30 Uhr bis 15.00 Uhr von km 1,147 – km 1,839 von der Kreuzung mit der B 70d Harbacher Straße 
(Südring) bis zur Kreuzung mit der Ferdinand-Wedenig-Straße 

b) Fahrverbot für die B 70d Harbacher Straße (Südring) Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit von  
07.00 Uhr bis 18.00 Uhr von km 6,090 – km 5,431 ab der Kreuzung mit der Waidmannsdorfer Straße bis zum 
Kreuzungsbereich mit der B 91 Loiblpass Straße. 

c) Fahrverbot für die L 96 Wörthersee Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 08.30 Uhr bis 15.30 Uhr von km 1,839 – km 20,68 ab der Kreuzung mit der Ferdinand-Wedenig-Straße 
bis zur Einbindung in die L 52 Rosegger Straße in Selpritsch in beiden Fahrtrichtungen.  
AUSNAHME von der Totalsperre:  
In Maiernigg (L 96 Wörthersee Straße von km 1,84 – km 2,94 / Einbindung Ferdinand Wedenig Straße – 
Strandbad Maiernigg) und Dellach (L 96 Wörthersee Straße von km 14,720 – km 14,860 / Einbindung 
Auenstraße – Einbindung Edelhofstraße) steht den Rennteilnehmern nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, da in 
diesen Bereichen eine Parallelführung des öffentlichen Verkehrs stattfindet. (Teilung erfolgt mit 
Haberkornhüten /Pylonen). Die Verkehrsabwicklung ist im dortigen Bereich durch Verkehrsposten zu 
regeln! 

d) Fahrverbot für die L 52 Rosegger Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr von km 0,00 – km 11,26, ab der Gartenstraße in Velden am Wörthersee bis zur 
Einbindung bzw. Kreisverkehr mit der L 58 Großsattel Straße bei St. Niklas weiter über die L 52 Rosegger 
Straße bis zur Kreuzung mit der B 84 Faakersee Straße. (Türkei-Ribnig-Steigung) in beiden Fahrtrichtungen. 
Ausgenommen hiervon ist der Anrainerverkehr ab der Gartenstraße bis zur Einbindung in die  
L 96 Wörthersee Straße.   
Hinweis: Bei der L 52 Rosegger Straße am Beginn der re. Abzweigung in den Brucknerweg (Marktgemeinde 
Velden am Wörthersee) ist eine Hinweistafel mit dem Wortlaut „Zufahrt Spar und Hofer“ aufzustellen. Die 
Sackgasse „Brucknerweg“ ist für die Zufahrt zum „Spar“ und „Hofer“, welche sich auf Höhe des Kreisverkehrs 
„Selpritsch“ befindet, durchgängig zu machen. 

e) Fahrverbot für die L 60 Selpritscher Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr ausgenommen Zu- und Abfahrt für Anrainer bis zum Heimatweg aus Richtung 
B 83 Kärntner Straße. 

  



Zahl: 07-V-VSP-30/8-2019 Seite 4 von 9 

 
f) Fahrverbot für die B 84 Faakersee Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  

von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr von km 8,01 – km 11,885, bis zur Abzweigung der L 54 St. Martiner Straße 
westlicher Ast in Ledenitzen in beiden Fahrtrichtungen.  
Anmerkung: Ab der Kreuzung B 84 Faakersee Straße / L 52 Rosegger Straße (Ribnig Kogel) mit der 
Seeblickstraße ist die Fahrbahn mit Leitbaken / Leitkegeln bis zum Gasthaus Tschebull so einzuengen, dass 
eine Zu- und Abfahrt zum Gasthaus Tschebull möglich ist. In diesem Bereich gilt ein Fahrverbot, 
ausgenommen Zu- und Abfahrt zum Gasthaus Tschebull. In Drobollach – Kreuzungsbereich 
Seeblickstraße – Kohlstattstraße ist dieses Fahrverbot, ausgenommen Zu- und Abfahrt zum Gasthaus 
Tschebull anzukündigen.  

g) Fahrverbot für die L 54 St. Martiner Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr von km 0,00 – km 0,313, westlicher Ast abzweigend von der B 84 Faakersee 
Straße bis zur Einbindung Ferlacherstraße. 

h) Fahrverbot für die Ferlacherstraße (Gemeindestraße) am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 09.15 Uhr bis 16.30 Uhr ab Einbindung der L 54 St. Martiner Straße bis zur B 85 Rosental Straße in 
Ledenitzen in beiden Fahrtrichtungen. 

i) Fahrverbot für die B 85 Rosental Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 09.15 Uhr bis 16.30 Uhr von km 14,716 – km 18,00 ab der Ferlacherstraße in Ledenitzen bis zur 
Autobahnanschlussstelle Winkl bei St. Jakob i.R. in beiden Fahrtrichtungen. 

j) Fahrverbot für die B 85 Rosental Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 09.15 Uhr bis 16.30 Uhr von km 18,00 – km 20,00, ab der Autobahnanschlussstelle Winkl in St. Jakob 
i.R. bis zur Abzweigung der L 55 Mühlbacher Straße in St. Peter in Fahrtrichtung St. Jakob i.R.  

k) Fahrverbot für die L 55 Mühlbacher Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 09.30 Uhr bis 17.00 Uhr von km 0,00 – km 4,69, ab der Abzweigung der B 85 Rosental Straße in St. Peter 
bis zur Einbindung in die L 52 Rosegger Straße in Rosegg in beiden Fahrtrichtungen. 

l) Fahrverbot für die L 97 Keutschacher Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 09.30 Uhr bis 17.00 Uhr von km 16,975 – km 22,23, ab der Abzweigung der L 52 Rosegger Straße in 
Selpritsch bis zur Einbindung in die L 98 Farrendorfer Straße in beiden Fahrtrichtungen. 

m) Fahrverbot für die L 98 Farrendorfer Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 09.30 Uhr bis 17.00 Uhr von km 0,00 – km 4,197. in beiden Fahrtrichtungen.  

n) Fahrverbot für die L 99 Köttmannsdorfer Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit  
von 09.45 Uhr bis 18.00 Uhr von km 0,00 – km 20,58, ab der Abzweigung der Treffner Straße in St. Egyden 
bis zur Einbindung L 99 Köttmannsdorfer Straße / B 91 Loiblpass Straße (Kanonenhof). Die Abbiegespur von 
der B 91 Loiblpass Straße in die L 99 Köttmannsdorfer Straße wird als Einleitungsstrecke verwendet, damit 
die Teilnehmer am linken Fahrbahnrand (Fahrtrichtung Norden) entlang der B 91 Loiblpass Straße in Richtung 
Klagenfurt entlanggeführt werden können. Aufhebung des Vorschriftszeichens gem. § 52 Z 2 StVO 1960, 
„EINFAHRT VERBOTEN“ für die Abbiegespur der L 99 Köttmannsdorfer Straße Fahrtrichtung B 91 Loiblpass 
Straße in Lambichl. 

o) Fahrverbot für die nördlichen Abbiegespur der L 99 Köttmannsdorfer Straße von der  
B 91 Loiblpass Straße in die L 99 Köttmannsdorfer Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in der Zeit von 
09.45 Uhr bis 18.00 Uhr in Lambichl bei Str.km 5,10 für die Fahrtrichtung Köttmannsdorf.  
(Die Abbiegespur von den Athleten entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung ist mit Haberkornhüten 
(Pylonen) gegenüber dem allgemeinen Verkehr abzusichern). 

p) Fahrverbot für die westliche Fahrspur auf der B 91 Loiblpass Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 in 
der Zeit von 09.45 Uhr bis 18.00 Uhr von km 1,876 – km 5,10, in Fahrtrichtung stadtauswärtsführender 
Fahrtrichtung aber Kreuzung B 70d Harbacher Straße (Südring) / B 91 Loiblpass Straße im Stadtgebiet von 
Klagenfurt bis zur Kreuzung B 91 Loiblpass Straße / L 99 Köttmannsdorfer Straße in Lambichl, kurz nach der 
Bezirksgrenze.   
(Die westliche Fahrspur der stadtauswärtsführenden Fahrbahnen und ist mit Haberkornhüten (Pylonen) sowie 
Fahrbahnteilern gegenüber dem allgemeinen Verkehr abzusichern.) 
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§ 3 Zusätzliche Maßnahmen 

 
 
Weitere zusätzliche Verkehrsbeschränkungen werden verfügt: 
 
Radstreckenteil „A“ (neue 90 km Radschleife) 
 

a) Am Sonntag, den 7. Juli 2019 sind die Ampelanlagen an der Kreuzung B 95 Turracher Straße mit der L69 
Tentschacher Straße, Kreuzung B 95 Turracher Straße mit der L 75 Hallegger Straße, Kreuzung AST 
Klagenfurt-Nord, B 94 Ossiacher Straße mit der L 67 Wimitzer Straße sowie B 83 Kärntner Straße mit der 
L 74 Tuderschitzer Straße ist für die Dauer der Veranstaltung auf gelb-blinkend zu schalten. 

b) Am Sonntag, den 7. Juli 2019, ab 05:00 Uhr bis 08. Juli 2019, 12:00 Uhr wird für die Parkplätze entlang der 
B 83 Kärntner Straße ab Kreuzung Minimundus bis zur Bezirksgrenze Klagenfurt am Wörthersee-Land 
beidseitig, ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" mit Symbol Abschleppzeichen, 
angeordnet. 

c) Am Sonntag, den 7. Juli 2019 wird in der Zeit von 06.00 Uhr – ca. 15:00 Uhr für die  
 
        aa.)  S 37 Klagenfurter Schnellstraße, in Fahrtrichtung Italien, für die 1. Fahrspur (rechte Fahrspur) 
 
        eine "80 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung" angeordnet.  
                (die Trennung zur 2. und gesperrten Fahrspur erfolgt durch Leitbaken / Leitkegeln) 

d) Am Sonntag, den 7. Juli 2019 wird in der Zeit von 06.00 Uhr – ca. 15:00 Uhr für die  
 
        aa.)  S 37 Klagenfurter Schnellstraße, in Fahrtrichtung Wien, das Radfahrverbot aufgehoben. Die 

Aussetzung der Vignettenpflicht für die gekennzeichneten Rennbegleitfahrzeuge erfolgt durch die 
ASFINAG! 

 
                 (die Trennung zur 2. Fahrspur erfolgt durch Leitbaken / Leitkegeln) 

 
 
Radstreckenteil „B“ (ursprüngliche Radschleife) 
 
e) Am Sonntag, den 7. Juli 2019, ab 05:00 Uhr bis 08.07.2019, 12:00 Uhr wird für die Parkplätze in der 

Universitätsstraße, beidseitig, zwischen der B 70d Harbacher Straße und der Wilsonstraße, ein "Halten und 
Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" mit Symbol Abschleppzeichen, angeordnet.  

f) Am Sonntag, den 7. Juli 2019, ab 07:00 Uhr bis 08.07.2019, 18:00 Uhr wird für die Parkplätze in der 
Universitätsstraße, beidseitig, ab der B 70d Harbacher Straße bis zum Nautilusweg, ein "Halten und Parken 
verboten" mit "Anfang" und "Ende" mit Symbol Abschleppzeichen. 

g) Am Sonntag, den 7. Juli 2019 wird in der Zeit von 06:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr für die Keutschacher Straße, 
ab der Waidmannsdorfer Straße, stadteinwärts, ein „Einfahrt verboten“ mit dem Zusatz „ausgenommen 
Anrainerverkehr“, angeordnet.  

h) Am Sonntag, den 7. Juli 2019 wird in der Zeit von 06:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr für die  
 
        a.)  L 96 Wörthersee Straße, zwischen der Ferdinand Wedenig Straße und der Stadtgrenze / Strandbad 

Maiernigg und der 
        b.)  B 91 Loiblpass Straße, ab der Kreuzung B 70d Harbacher Straße (Südring) bis zur Kreuzung  

 L 99 Köttmannsdorfer Straße, in beiden Fahrtrichtungen,  
 
        eine "30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung", angeordnet.  

                       (gilt nicht für die Triathlon-Radstrecke ) 

i) Am Sonntag, den 7. Juli 2019 wird in der Zeit von 06:00 Uhr – ca. 18:00 Uhr für den Emil-Hölzel-Weg, 
zwischen der Neudorfer Straße und der Unterführung Rosentaler Straße, beidseitig, ein "Halten und Parken 
verboten" mit "Anfang" und "Ende", mit Symbol Abschleppzeichen, angeordnet. 

j) Am Sonntag, den 7. Juli 2019 wird in der Zeit von 11:00 Uhr – ca. 24:00 Uhr für die Parkplätze (Bereich 
Labestation) in der Tarviser Straße in einer Länge von ca. 50 m vor der Paternioner Brücke und in der Tarviser 
Straße in einer Länge von ca. 50 m im Bereich der Eisenbahn Brücke, beidseitig, ein "Halten und Parken 
verboten" mit "Anfang" und "Ende", mit dem Zusatz - Symbol Abschleppzeichen, angeordnet. 
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k) Am Sonntag, den 7. Juli 2019 wird in der Zeit von 09:45 Uhr – ca. 18:00 Uhr die Karawankenblickstraße, in 

Richtung Osten, zur " Sackgasse " erklärt. (Linksabbiegeverbot von der Rosentaler Straße/stadteinwärts in 
die Karawankenblickstraße – Hinweis, Zufahrt über die Maximilianstraße zur Waidmannsdorfer Straße möglich) 

l) Am Sonntag, den 7. Juli 2019 wird in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und ca. 18:00 Uhr, ein 
„Rechtsabbiegeverbot“ von der Rosentaler Straße/stadtauswärts  

       in die Karawankenblickstraße 

       in den Emil-Hölzel-Weg,  

       in die Neudorfer Straße angeordnet.  

       - Hinweis, Zufahrt über die Hollenburger Straße zum Emil-Hölzel-Weg möglich. 

m) Am Sonntag, den 7. Juli 2019 werden in der Zeit von 09:45 Uhr – ca. 18:00 Uhr (bzw. bis zum Ende des 
Radrennens) sämtliche Bodenmarkierungen in der B 91 Loiblpass Straße (Rosentaler Straße), zwischen 
Keutschacher Straße und Flußgasse bzw. ab dem Übergang Schutzweg/Radweg Sattnitz/Ampelregelung, für 
ungültig, erklärt. 

n) Aufhebung des Vorschriftszeichens gemäß § 52 lit. a Z 2 StVO 1960 „EINFAHRT VERBOTEN“ für die 
Abbiegespur der L 99 Köttmannsdorfer Straße Fahrtrichtung B 91 Loiblpass Straße in Lambichl. 

o) Die Ampelanlage an der Kreuzung B 91 Loiblpass Straße mit der L 99 Köttmannsdorfer Straße in Lambichl 
ist für die Dauer der Veranstaltung auf gelbes Blinklicht zu schalten und ist die Verkehrsregelung für diese Zeit 
exekutiv durchzuführen. 

p) Für die B 85 Rosental Straße eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h und ein Überholverbot 
zwischen St. Peter und der Autobahnanschlussstelle St. Jakob i.R. in Winkl in Fahrtrichtung Ledenitzen 
(Gegenverkehrsbereich 3).  
Auf der B 85 Rosental Straße eine gestaffelte Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h und 30 km/h 
ab 150 m und 100 m vor der Eisenbahnkreuzung in Ledenitzen in Fahrtrichtung St. Jakob im Rosental. 

q) Die Einbahnregelung auf dem Seecorso wird ab der Augsdorfer Straße bis Cap Wörth aufgehoben.  

r) Für den Seecorso ab der Augsdorfer Straße in Fahrtrichtung Cap Wörth wird ein Fahrverbot für Fahrzeuge 
aller Art verfügt mit Ausnahme des Anrainerverkehrs.  

s) Das Einfahren vom Seecorso in die L 96 Wörthersee Straße bei Cap Wörth ist verboten.  

t) Für die Zeitdauer der Sperrmaßnahmen wird das mit Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Villach vom 
09.07.1990, Zahl: 93-75/90-6, verfügte Linksabbiegeverbot auf der Gartenstraße außer Kraft gesetzt. 

u) Sämtliche Einbindungen in die im § 1 und § 2 angeführten Straßen werden zu Fahrverbote erklärt.  
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§ 4 Fahrverbote – Laufbewerb  

 
 
Während der Austragung des Laufbewerbes beim „21. IRONMAN Austria Triathlon 2019“ werden zur 
Absicherung der Athleten, am Sonntag, den 7. Juli 2019 nachstehende Verkehrsbeschränkungen verfügt: 
 
 
Detaillierte Sperren:  
 

a) Strandweg: ab der Stadtgrenze Klagenfurt (Bereich Friedelstrand) bis zur Einbindung in die  
   Berthastraße in Krumpendorf am Wörthersee einschließlich der Einbindung in die  
   B 83 Kärntner Straße, auf Höhe km 311,900 (Strohkurve) in der Zeit  
   von 11.30 Uhr bis 24:00 Uhr sowie die Zufahrt zum Kropfitschbad. 

b) Berthastraße: ab der Einbindung Südbahnweg bis zur Wieningerallee, in der Zeit  
   von 11.30 Uhr bis 24:00 Uhr. 

c) Pamperlallee: (Gemeindestraße von Krumpendorf) von der Wieningerallee bis zur Einbindung  
   Kochstraße, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 24:00 Uhr. 

d) Pamperlallee: generelles Halte-/ Parkverbot im Bereich vor Parkbad von 06.00 Uhr bis 24.00 Uhr von  
   der Einbindung Schlossallee bis zur Einbindung Schubertweg. 

e) Koschatweg: von der Einbindung Kochstraße/Pamperlallee bis zur Einbindung Bad-Stich-Straße in  
   der Zeit von 11.30 Uhr bis 24:00 Uhr. 

f) Heinzelweg: über die komplette Länge in der Zeit von 11.30 Uhr bis 24.00 Uhr. 

g) Kochstraße: ab Einbindung Südbahnweg bis zur Pamperlallee in der Zeit von 11.30 Uhr bis 24:00 Uhr. 

h) Friedelstrand:  über die komplette Länge in der Zeit von 11.30 Uhr bis 00:20 Uhr. 

i) Lorettoweg:  über die komplette Länge in der Zeit von 11.30 Uhr bis 00:20 Uhr. 

j) Tarviserstraße:  über die komplette Länge in der Zeit von 11.30 Uhr bis 00:20 Uhr. 

k) Lendhafen:  über die komplette nördliche Länge in der Zeit von 11.30 Uhr bis 00:20 Uhr. 

l) Innere Stadt:  Bereich Unterführung Villacher Ring Ost – den Woolworth Tunnel – Heiligen Geist Platz 
   – Querung Ursulinengasse – Herrengasse – Schillerpark – Alter Platz  in der Zeit  
   von 11.30 Uhr bis 00:20 Uhr. 

m) Egger-Lienz-Weg zw. Villacher Straße u. Anzengruber Straße in der Zeit von 11.30 Uhr bis 00:20 Uhr. 

n) Ursulinengasse in der Zeit von 11.30 Uhr bis 00:20 Uhr. 

 
 

§ 5 Kundmachung  
 
 
Neben der durch Straßenverkehrszeichen zu erfolgenden Kundmachung der Verkehrsbeschränkungen wird der 
Verkehr durch Organe der Straßenaufsicht geregelt (straßenpolizeilicher Genehmigungsbescheid des Amtes der 
Kärntner Landesregierung, Zahl: 07-V-VSP-30/3-2019 vom 26. Juni 2019). 
 
 

§ 6 Umleitungen 
 
 
(1) Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über das örtliche Wege- und Straßennetz. (straßenpolizeilicher 

Genehmigungsbescheid des Amtes der Kärntner Landesregierung, Zahl: 07-V-VSP-30/3-2019 vom 26. Juni 
2019) 

 
§ 7 Überwachung 

 
 
Der Verkehr ist durch Organe der Straßenaufsicht zu regeln (gemäß dem straßenpolizeilichen 
Genehmigungsbescheid der Kärntner Landesregierung vom 26.06.2019, Zahl: 07-V-VSP-30/3-2019 sowie gemäß 
dem Einsatzbefehl der Landespolizeidirektion Kärnten, LVA, Hauptstraße 193, 9201 Krumpendorf am Wörthersee. 
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§ 8 In-Kraft-Treten 

 
 
(1) Diese Verordnung tritt gemäß § 44 Abs. 1 der StVO 1960 durch Aufstellung der Verbotszeichen gemäß  

§ 52 lit. a Z 1 der StVO 1960 „Fahrverbot (in beiden Richtungen)“ mit der Zusatztafel „Radrennteilnehmer, 
gekennzeichnete Rennbegleitfahrzeuge, Einsatzfahrzeuge“ an den in den §§ 1 und 2 festgelegten Stellen in 
Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt gemäß § 44 Abs. 1 der StVO 1960 durch Aufstellung der Verbotszeichen gemäß  
§ 52 lit. a Z 1 der StVO 1960 „Fahrverbot (in beiden Richtungen)“ mit der Zusatztafel „Laufrennteilnehmer, 
gekennzeichnete Rennbegleitfahrzeuge, Einsatzfahrzeuge“ an den festgelegten Stellen an den im  
§ 4 lit. a bis n festgelegten Stellen. 

(3) Verbotszeichen gemäß § 52 Zif. 1 der StVO 1960 „FAHRVERBOT (IN BEIDEN RICHTUNGEN)“ mit der 
Zusatztafel „AUSGENOMMEN ANRAINERVERKEHR“ an der im § 2 lit. b festgelegten Stelle und mit der 
Zusatztafel „AUSGENOMMEN ZU- UND ABFAHRT HEIMATWEG“ an der im § 2 lit. f festgelegten Stelle. 

(4) Verbotszeichen gemäß § 52 Zif. 1 der StVO 1960 „FAHRVERBOT (IN BEIDEN RICHTUNGEN)“ auf der  
L 99 Köttmannsdorfer Straße ab der L 52 Rosegger Straße in Selpritsch mit Zusatztafel „AB ST. EGYDEN“. 

(5) Verbotszeichen gemäß § 52 Zif. 13 b der StVO 1960 „HALTEN UND PARKEN VERBOTEN“ mit Zusatztafel 
„BUSUMKEHRSCHLEIFE“ an der im § 2 lit. k festgelegten Stelle. 

(6) Verbotszeichen gemäß § 52 Zif. 2 der StVO 1960 „EINFAHRT VERBOTEN“ an den im § 2 lit. m und lit. n 
festgelegten Stellen. Bei § 2 lit. n mit Zusatztafel „AUSGENOMMEN ANRAINERVERKEHR“. 

(7) Verbotszeichen gemäß § 52 Zif. 10 a bzw. b der StVO 1960 „GESCHWINDIGKEITSBESCHRÄNKUNG 
(ERLAUBTE HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT) 50 und 30“ bzw. „ENDE DER 
GESCHWINDIGKEITSBESCHRÄNKUNG (ERLAUBTE HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT) 50 und 30“ an den im 
§ 2 festgelegten Stellen. 

(8) Verbotszeichen gemäß § 52 Zif. 4 a bzw. b der StVO 1960 „ÜBERHOLEN VERBOTEN“ bzw. „ENDE DES 
ÜBERHOLVERBOTES“ an den im § 2 festgelegten Stellen. 

(9) Verbotszeichen gemäß § 52 Zif. 2 der StVO 1960 „EINFAHRT VERBOTEN“ an den im § 3 lit. a bis lit. n 
festgelegten Stellen. 

(10) Am Beginn des Seecorso (Höhe Gemeindeamt) Hinweiszeichen gemäß § 53 Zif. 11 der StVO 1960 
„SACKGASSE“ mit Zusatztafel „SÜDUFER GESPERRT“ und Verbotszeichen gemäß § 52 Zif. 1 der  
StVO 1960 „FAHRVERBOT (IN BEIDEN RICHTUNGEN)“ mit Zusatztafel „AB CAP WÖRTH“. 

(11) L 52 Rosegger Straße – Einbindung Gartenstraße Hinweiszeichen gemäß § 53 Zif. 11 der StVO 1960 
„SACKGASSE“ mit Zusatztafel „SÜDUFER-SCHIEFLING GESPERRT“. 

(12) Seecorso – Einbindung Augsdorfer Straße Hinweiszeichen gemäß § 53 Zif. 11 der StVO 1960 
„SACKGASSE“ mit Zusatztafel „DURCHFAHRT GESPERRT“ und Gefahrenzeichen gemäß § 50 Zif. 14 der 
StVO 1960 „ACHTUNG GEGENVERKEHR“. 

(13) Alle vorhandenen Straßenverkehrszeichen, die mit der vorgeschriebenen Verkehrsregelung im Widerspruch 
stehen, sind entweder abzumontieren, zu durchkreuzen oder abzudecken. Abdeckungen sind wind- und 
wettersicher auszuführen und dürfen keine Reflexion zu lassen. Beim Durchkreuzen von Verkehrszeichen 
dürfen nur Klebebänder verwendet werden, die rückstandsfrei zu entfernen sind. 

(14) Übertretungen werden gemäß § 99 Abs. 2 und 3 der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in 
der geltenden Fassung, geahndet. 

 
 

§ 9  
 
 
Mit vorliegender Verordnung wird die Verordnung der Kärntner Landesregierung vom 28.06.2019,  
Zahl: 07-V-VSP-30/4-2019, aufgehoben. 
 
 

Für die Kärntner Landesregierung: 
Dr. Kreiner 
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Ergeht an: 
 
1. die Ironman Austria GmbH, Alter Platz 12/2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, 
 der die technische Durchführung der verordneten Maßnahmen im Einvernehmen mit den örtlichen 

Polizeiinspektionen und der Landesverkehrsabteilung obliegt. 
 Der Zeitpunkt (Uhrzeit) der erfolgten Aufstellung bzw. Entfernung der Straßenverkehrszeichen ist gemäß § 

44 abs. 1 der StVO 1960 in einem Aktenvermerk festzuhalten und der Behörde zu übermitteln. 

2. die Fa. SEAL Consulting GmbH & Co KG, Wolfgang Mayr, Köstenbergerstraße 580, 9231 Kostenberg 

3. den Magistrat der Stadt Villach, Straßenrecht, Rathausplatz 1, 9500 Villach, 
4. die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt Land, Verkehrsrecht, Völkermarkter Ring 19 – 21, 9020 Klagenfurt a.Ws. 
5. die Bezirkshauptmannschaft Villach, Verkehrsrecht, Meister-Friedrich-Straße 4, 9500 Villach 
6. die Bezirkshauptmannschaft St. Veit, Verkehrsrecht, Hauptplatz 28, 9300 St. Veit an der Glan 
7. die Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen, Verkehrsrecht, Milesistraße 10, 9560 Feldkirchen in Kärnten 
8. die Landespolizeidirektion Kärnten, Buchengasse 3, 9020 Klagenfurt am Wörthersee  
9. die Landespolizeidirektion Kärnten, LVA, Hauptstraße 193, 9201 Krumpendorf am Wörthersee  
10. das Bezirkspolizeikommando Villach, Gärtnerstraße 4, 9601 Arnoldstein 
11. das Bezirkspolizeikommando Klagenfurt, Loiblstraße 6, 9170 Ferlach 
12. das Bezirkspolizeikommando Feldkirchen, Gendarmeriegasse 2, 9560 Feldkirchen 
13. das Bezirkspolizeikommando St. Veit an der Glan, Platz-Am-Graben 1, 9300 St. Veit an der Glan 
14. das Stadtpolizeikommando Klagenfurt, St. Ruprechter Str. 3, 9020 Klagenfurt am Wörthersee  
15. das Polizeikommissariat Villach, Trattengasse, 9500 Villach  
16. das Stadtpolizeikommando Villach, Trattengasse 34, 9500 Villach 
17. die KMG – Klagenfurt Mobil GmbH, Südbahngürtel 26, 9020 Klagenfurt am Wörthersee  
18. die ÖBB-Postbus GmbH (Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien) vertreten durch das Regionalmanagement SÜD, Walther-

von-der-Vogelweide-Platz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
19. die Gemeinde Maria Wörth, Wörthersee Süduferstraße 115, 9081 Reifnitz 
20. die Marktgemeinde Velden, Seecorso 2, 9220 Velden am Wörthersee  
21. die Marktgemeinde Rosegg, Schlossallee Nr. 2, 9232 Rosegg 
22. die Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See, Marktstraße 21, 9584 Finkenstein am Faaker See 
23. die Marktgemeinde St. Jakob i. Ros., 9184 St. Jakob i. Ros. 60 
24. die Marktgemeinde Schiefling am See, Pyramidenkogelstraße 150, 9535 Schiefling am See 
25. die Gemeinde Ludmannsdorf, Nr. 33, 9072 Ludmannsdorf 
26. die Gemeinde Köttmannsdorf, Karawankenblick 1, 9071 Köttmannsdorf 
27. die Gemeinde Krumpendorf, Hauptstraße 145, 9201 Krumpendorf am Wörthersee  
28. die Gemeinde Maria Rain, Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain 
29. die Marktgemeinde Maria Saal, Am Platzl 7, 9063 Maria Saal 
30. die Gemeinde Frauenstein, Schulstraße 1, 9311 Kraig 
31. die Stadtgemeinde St. Veit an der Glan, Hauptplatz 1, 9300 St. Veit an der Glan 
32. die Marktgemeinde Liebenfels, Hauptplatz 9, 9556 Liebenfels 
33. die Stadtgemeinde Feldkirchen, Hauptplatz 5, 9560 Feldkirchen 
34. die Marktgemeinde Moosburg, Kirchplatz 1, 9062 Moosburg 
35. die Wirtschaftskammer für Kärnten, Sektion Fremdenverkehr und Verkehr, Bahnhofstr. 42, 9020 Klagenfurt a.Ws. 
36. die Abteilung 9 – Straßen und Brücken, Landesstraßenverwaltung, Flatschacher Straße 70, 9020 Klagenfurt 

am Wörthersee  
37. die Abteilung 9 – Straßen und Brücken, Straßenbauamt Klagenfurt, Josef-Sablatnig-Straße 245, 9020 

Klagenfurt am Wörthersee  
38. die Abteilung 9 – Straßen und Brücken, Straßenbauamt Villach, Werthenaustraße 26, 9500 Villach 
39. die Abteilung 7 – Wirtschaft, Tourismus und Mobilität, Unterabteilung Verkehrsplanung, zHd Herrn Ing. Franz 

Janesch, im Hause 
40. die ASFINAG Autobahnmeisterei Villach/Zauchen, Steinbruchstr. 2a, 9523 Villach 
41. das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Radetzkystraße 2, 1030 Wien  

 
 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.


		2019-07-04T15:33:14+0200
	Land Kärnten




